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Anlage 34 zur Beschlussfassung des Umwelt- und Planungsausschusses am 

29.06.2016 und des Gemeinderates am 30.06.2016 über die Anregungen aus der 

erneuten öffentlichen Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB und der Abstimmung 

mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zum Sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan „Windenergie“ (Vorlage 2016/091) 

 

 

Einwender: Deutsche Telekom Technik GmbH, T NL West, PTI 15, Münster 
 

Stellungnahme vom: 25.04.2016 
 
 
Anregung: 

 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i.S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-
cherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu Ihrem Schreiben vom 29. März 2016 nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen aus unserer Sicht keine 
Bedenken für die teilweise vorhandenen erdverlegten und oberirdischen Telekom-
munikationslinien im Zuständigkeitsbereich der Deutschen Telekom Technik GmbH. 
Wir gehen davon aus, dass alle Tk-Linien in ihrer jetzigen Lage verbleiben können. 
 
In den geplanten Konzentrationszonen für Windenergie können ggf. mehrere Richt-
funkverbindungen der Deutschen Telekom AG für den Telekommunikationsverkehr 
verlaufen. 
 
Leider können wir keine Aussagen über mögliche Beeinträchtigungen des Richtfunk-
verkehrs treffen. Um eine Stellungnahme zum Richtfunkverkehr zu erhalten, senden 
Sie bitte Ihr Anschreiben zusätzlich an die folgende Mail-Adresse: 
 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
 
Dort erhalten Sie eine Auskunft über evtl. vorhandene Richtfunktrassen der Deut-
schen Telekom in den geplanten Konzentrationszonen. 
 
Der Vorgang wird bei uns unter dem Zeichen w00000062510134 geführt. 
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Abwägung: 

 
� Wortgleiche Wiederholung der Hinweise aus der Stellungnahme vom 29.01.2016. 

 
Die Abwägungsentscheidung der Gemeinde Ostbevern zur Stellungnahme vom 

29.01.2016 hat unverändert Bestand und gilt auch für die Stellungnahme vom 

25.04.2016 

 


